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Die nächsten 
100 Jahre
Wer heute stiftet, gestaltet die Welt von morgen.

Kindernothilfe-Stiftung
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„Zukunft schenken. Nachhaltig helfen. Gemeinsam wirken.“ Mit diesem Leitgedanken 
und 500.000 D-Mark hat die Erfolgsgeschichte der Kindernothilfe-Stiftung vor mehr 
als 20 Jahren begonnen. Mittlerweile haben uns hunderte Stifter*innen ihr Vertrauen 
ausgesprochen: Das Stiftungsvermögen (inkl. Treuhandvermögen) ist auf rund  
60,4 Millionen Euro gewachsen – Geld, mit dessen Erträgen Kinder weltweit auf eine 
bessere Zukunft hoffen können.

Ob Treuhandstiftung, Verbrauchsstiftung, Zustiftung, Stiftungsfonds oder Stifter- 
darlehen – die Möglichkeiten, sich bei der Kindernothilfe-Stiftung zu engagieren, sind  
vielfältig. Eines aber eint die verschiedenen Varianten: Als Stifter*in schaffen Sie grund- 
legende Veränderungen und können Kindern in Not besonders langfristig helfen. Denn 
gestiftetes Vermögen bleibt erhalten und wirkt bis weit in die Zukunft für den guten 
Zweck – anders als Spenden, die gesetzlich geregelt zeitnah verwendet werden müssen. 

Eine verlässliche Säule für regelmäßige Unterstützung 
Das eingebrachte Vermögen legen wir nach strengen sozialen, ethischen und ökologi- 
schen Kriterien an. Der eigene Investmentfonds der Kindernothilfe-Stiftung ist eine 
verlässliche Säule für die planbare und langfristige Finanzierung unserer Projekte. Er 
erwirtschaftet Erträge, die Jahr für Jahr in die Projekte fließen. Kinder in den ärmsten 
Ländern der Welt erhalten über Generationen hinweg die Zuwendung, die sie brauchen, 
um in Würde aufzuwachsen und eine selbstbestimmte Persönlichkeit zu entwickeln. 
Wer heute stiftet, gestaltet die Welt von morgen!

Gemeinsam für eine bessere Zukunft 
Für welchen Zweck Ihr gestiftetes Geld eingesetzt werden soll, entscheiden Sie: Helfen 
Sie Mädchen und Jungen, damit sie zur Schule gehen können. Unterstützen Sie unsere 
Arbeit im Einsatz für die Kinderrechte. Oder helfen Sie mit, ausbeuterische Kinderarbeit 
abzuschaffen. Stärken Sie Frauen darin, für sich und ihre Kinder eine bessere Zukunft 
aufzubauen. Oder wirken Sie mit uns, damit Kinder ohne Gewalt aufwachsen können. 

Wofür auch immer Sie sich entscheiden: Lassen Sie uns gemeinsam handeln! Je mehr 
Menschen sich beteiligen, desto stärker wirkt auch das Engagement jedes Einzelnen 
für Kinder in Not. Bei Ihrer Wahl beraten wir Sie kompetent und umfassend. Zusammen 
finden wir die für Sie passende Form des Stiftens.

Liebe Leserin, 
lieber Leser,

Herzliche Grüße

Frederike Elter 
Stiftungsmanagerin 
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ÄTHIOPIEN   Mädchen und Jungen, die zur Schule  
gehen und lernen können, haben die Chance auf 
eine gute Zukunft – denn Bildung ändert alles! 
Deshalb unterstützen wir Familien durch Hilfe zur 
Selbsthilfe.
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Die allgemeine, zweckungebundene Zustiftung ist 
die einfachste Möglichkeit, immer genau dort zu 
helfen, wo Unterstützung am dringendsten be- 
nötigt wird. Erträge aus Zustiftungen unterstützen 
Projekte der Kindernothilfe, die dringend Finanz-
mittel benötigen – etwa weil nicht genügend 
Spenden eingegangen sind. Auch Kinder, für die 
wir bislang keine Paten finden konnten, sind auf 
Zustiftungen angewiesen. 

Freie Zustiftungen wirken doppelt: 
Sie unterstützen  immer dort, wo die Not am größ-
ten ist – und halten zugleich die Verwaltungskosten  
gering. Mit der allgemeinen Zustiftung erhöhen Sie 
den Kapitalstock der Kindernothilfe-Stiftung und 
damit zugleich die Flexibilität der Kindernothilfe, 
spontan, pragmatisch und vor allem nachhaltig 
helfen zu können. Ihre Zustiftung ist ein Zeichen 
der Hoffnung für Kinder in Not – Jahr für Jahr, über  
Generationen hinweg.

Nachhaltige Anlagestrategie
Ihre Zuwendung legen wir nach strikten Ethik- 
kriterien an: 2017 haben wir einen Investmentfonds  
ins Leben gerufen, der der Kindernothilfe-Stiftung 
eine langfristige Rendite ermöglicht und mit einer 
nachhaltigen Anlagestrategie verbunden ist. 
Weitere Informationen hierzu erhalten Sie auf 
www.kindernothilfe-stiftung.de oder in unserem 
Jahresbericht. 

Allgemeine Zustiftung: 

Direkte Hilfe – einfach, 
schnell und effektiv
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So einfach können Sie helfen:
Für eine Zustiftung überweisen Sie
einen Betrag Ihrer Wahl auf das Konto 

der Kindernothilfe-Stiftung. Bitte verwenden 
Sie dabei das Stichwort „All gemeine Zustiftung“  
im Verwendungszweck. Nach jeder Über- 
weisung senden wir Ihnen eine abzugsfähige 
Bescheinigung für das Finanzamt zu.

Kindernothilfe-Stiftung
Bank für Kirche und Diakonie eG - KD-Bank
IBAN: DE46 3506 0190 0000 2233 44
BIC: GENODED1DKD

Grundsätzlich ist es auch möglich, Wert- 
papiere, Aktien und Immobilien zuzustiften. 
Hierzu bitten wir Sie, im Vorfeld mit uns  
Kontakt aufzunehmen.  

i
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RUANDA   Frauen aus ärmsten Familien schließen 
sich zu Selbsthilfegruppen zusammen und gehen  
Herausforderungen gemeinschaftlich an. Sie sparen  
gemeinsam Geld, werden unternehmerisch tätig – 
zum Wohle ihrer Kinder.
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Ihnen liegt ein bestimmter Zweck oder eine  
konkrete Zielgruppe besonders am Herzen? Mit 
einem unserer Themenfonds der Kindernothilfe- 
Stiftung bestimmen Sie mit, welcher Projekt-
schwerpunkt mit Ihrer Unterstützung gefördert 
wird.

1) Kinder in schwierigen Lebenssituationen
Mit diesem Fonds fördern Sie ausschließlich Pro- 
jekte, die besonders bedrohte Kinder schützen. In
diesen Projekten unterstützen wir zum Beispiel
Straßenkinder in Großstädten und Brennpunkt- 
regionen, Aidswaisen oder Opfer sexueller Gewalt
oder ausbeuterischer Kinderarbeit. Mit einer Zu- 
stiftung in diesen Themenfonds helfen Sie benach-
teiligten Kindern am Rande der Gesellschaft.

2) Bildung
Bei vielen Projekten der Kindernothilfe liegt der
Fokus auf Bildung, denn der Zugang zu Schul- oder
Berufsausbildung bedeutet für viele Kinder und
junge Erwachsene einen großen Schritt in eine
bessere Zukunft. Mit einer Zustiftung in den
Themenfonds Bildung fördern Sie exklusiv Pro-
jekte, die ihren Schwerpunkt in diesem Bereich
haben.

3) Mädchen- und Frauenförderung
Mädchen und junge Frauen haben es in vielen Län-
dern der Welt besonders schwer. Gleichberechtigung
und Chancengleichheit sind keine Selbstverständ-
lichkeit: Häufig leiden Frauen und Mädchen unter
Gewalt oder fehlender Akzeptanz in der Gesellschaft. 
Unser Selbsthilfegruppen-Ansatz verhilft jährlich
tausenden Frauen zu einer unabhängigen Zukunft
und eröffnet minderjährigen Mädchen eine Pers-
pektive auf ein selbstbestimmtes Leben.

4) Umweltschutz
Der Klimawandel ist der häufigste Grund, warum
Menschen ihre Heimat verlassen und versuchen,
ein neues Leben in einer fremden Umgebung

aufzubauen. Naturkatastrophen und daraus 
entstehende Armut treffen besonders entwick-
lungsschwache Regionen. In vielen Projekten 
helfen wir daher Familien, ihre landwirtschaftlichen 
Traditionen mit modernem Wissen zu verknüpfen. 
So passen sie sich dem Klimawandel an, schonen 
Ressourcen und steigern ihre Erträge nachhaltig. 
Ihre Zustiftung in diesen Themenfonds stärkt 
Familien und schützt die Umwelt – und sorgt so 
für eine lebenswertere Zukunft.

5) Nothilfe
Kriege, Naturkatastrophen, Pandemien: Im Krisen- 
fall benötigt die Kindernothilfe so schnell wie mög-
lich finanzielle Mittel, um unmittelbar und unbüro- 
kratisch helfen zu können, wo Menschenleben akut
bedroht sind. Denn die ersten Stunde und Tage sind
während einer Katastrophe entscheidend. Durch eine
Zustiftung in unseren neu gegründeten Themen- 
fonds Nothilfe helfen Sie uns, sofort vor Ort zu sein.
Die Mittel aus diesem Fonds fließen ausschließlich
in unsere humanitäre Hilfe. Mit einer Zustiftung
erhöhen Sie nicht nur die Flexibilität auf unserer
Seite – im Krisenfall sichert Ihr Geld Nahrungs-
mittel, medizinische Unterstützung und weitere
Soforthilfemaßnahmen, die Menschenleben retten.

Zielgerichtete Zustiftung: 

Die Themenfonds der 
Kindernothilfe

So einfach können Sie helfen:
Für eine Zustiftung in einen unserer
Themenfonds geben Sie bitte beim 

Verwendungszweck die Stichworte „Zustiftung“ 
sowie den jeweiligen Namen des Themenfonds 
an (etwa „Zustiftung Themenfonds Bildung“). 
Eine Zuwendungsbestätigung für das Finanz- 
amt senden wir Ihnen automatisch zu.

Kindernothilfe-Stiftung
Bank für Kirche und Diakonie eG – KD-Bank
IBAN: DE46 3506 0190 0000 2233 44
BIC: GENODED1DKD
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SOMALILAND   In unserem Projekt  schützen wir 
Mädchen und Frauen vor dem qualvollen und oft 
tödlichen Ritual weiblicher Genitalverstümmelung  
(FGM) – etwa durch Stärkung von Frauen und lokale 
Aufklärungskampagnen.
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Falls Sie eine spezielle Region, ein bestimmtes 
Thema oder Projekt der Kindernothilfe besonders 
interessiert, können Sie mit der Gründung eines 
eigenen Stiftungsfonds ganz zielgerichtet und 
individuell helfen. Dies ist in der Regel ab einem 
Betrag von 10.000 Euro möglich. 

Während die Erträge Ihres Stiftungsfonds für das 
von Ihnen gewählte Projekt verwendet werden, bleibt  
das Kapital bestehen. Viele Stifter*innen gründen  
einen persönlichen Fonds, weil sie besonders 
nachhaltig helfen möchten. Wer stiftet, glaubt an 
die Zukunft und möchte sie aktiv mitgestalten: Das 
gestiftete Vermögen wirkt lange fort und kommt 
benachteiligten Kindern über Generationen hin-
weg zugute.

Persönliche Bindung
Die Kindernothilfe-Stiftung unterstützt Sie dabei, 
ein geeignetes Förderprojekt auszuwählen. Gerne 
können Sie Ihrem Fonds einen eigenen Namen 
geben: Wollen Sie Ihre Hilfe mit Ihrem oder dem 
Namen eines für Sie wichtigen Menschen ver-

binden? Oder soll der Fonds nach seinem Zweck 
benannt werden? 

Regelmäßig informieren wir Sie über die Fortschritte  
in Ihrem Projekt. So können Sie nachvollziehen, wo 
und wie Ihre Hilfe wirkt. Selbstverständlich können  
auch Freund*innen, Familienmitglieder und Be- 
kannte den Grundstock Ihres Fonds jederzeit er- 
höhen und so die Wirkung der Hilfe verstärken. 

Wirkung in Ihrem Namen
Besonders beliebt ist die Gründung eines Fonds 
bei Vereinen, Firmen, Schulen und Kirchengemein-
den, die nicht nur finanzielle Mittel, sondern auch 
ihren Namen langfristig wirken lassen möchten. 

Ihr persönlicher Stiftungsfonds: 

Konkrete Hilfe 
in Ihrem Namen

Sie möchten einen persönlichen 
Stiftungsfonds gründen?
Gerne beraten und unterstützen wir 

Sie dabei! Sprechen Sie uns einfach an – unsere 
Kontaktdaten finden Sie auf Seite 22. 
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GUATEMALA   Mädchen und Jungen haben ein 
Recht darauf, Kind zu sein! In unserem Projekt in 
Huehuetenango unterstützen wir benachteiligte 
Kinder aus ärmsten Familien, etwa durch Spiel- 
und Bildungsangebote.
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Viele unserer Unterstützer*innen wünschen sich 
schon lange eine eigene Stiftung, schrecken aber 
vor den administrativen Verpflichtungen zurück. 
Mit der Gründung einer Treuhandstiftung unter 
dem Dach der Kindernothilfe-Stiftung erleichtern 
wir Ihnen die Entscheidung: Nutzen Sie unser 
Netzwerk und unsere Erfahrung für Ihre persön- 
liche Stiftung. 

Die Gründung und Verwaltung übernehmen wir 
gerne für Sie. Wir sorgen außerdem für die steuer- 
liche Anerkennung und kümmern uns auch um 
sämtliche bürokratische Aufgaben wie Buchführung, 
Jahresabschlüsse und Vermögensverwaltung. 

Die Gründung: Individuell und unkompliziert 
Ab einem Gründungskapital von 50.000 Euro kann 
es losgehen. Welchen Namen Ihre Stiftung trägt, 
entscheiden Sie. Ebenso können Sie die Satzung 
mitgestalten, die Mittelverwendung steuern – und 
dafür auch einen Beirat berufen, der Sie bei der 
Erfüllung der Aufgaben unterstützt. 

Die Kindernothilfe-Stiftung berät Sie bei der Projekt- 
auswahl und bleibt als Ansprechpartnerin an Ihrer 
Seite. Regelmäßig erhalten Sie Fortschrittsberichte  
aus Ihrem Projekt oder der Region, der Sie in 
besonderer Weise verbunden sind. Gerne unter-
stützen wir Sie, wenn Sie eine Projektreise planen, 
um sich vor Ort von der Wirksamkeit Ihres Engage-
ments zu überzeugen.

Mit der von Ihnen errichteten Treuhandstiftung 
hinterlassen Sie einen ganz persönlichen Fuß- 
abdruck, der auch noch für zukünftige Generatio-
nen sichtbar ist.  

Ihr persönlicher Kontakt als zusätzliches Plus
Mit ihrem stifterischen Engagement schaffen Sie 
ein starkes Fundament, um etwa im Familien- oder 
Freundeskreis für Mithilfe und Unterstützung zu wer- 
ben. Ein Großteil unserer Stiftungsgründer*innen  
hat bereits Zustifter*innen im Freundeskreis und 
vergrößert somit kontinuierlich den Kapitalstock 
der eigenen Stiftung. Alle Zustifter*innen Ihrer 
Treuhandstiftungen erhalten eine Zuwendungs- 
bestätigung für das Finanzamt und können ihre 
Hilfe steuerlich geltend machen. 

Eine eigene Stiftung gründen: 

Ihre Treuhandstiftung 
bei der Kindernothilfe

Sie möchten Ihre eigene Treuhand-
stiftung gründen? Gerne beraten
und unterstützen wir Sie dabei! 

Sprechen Sie uns einfach an – unsere Kontakt-
daten finden Sie auf Seite 22. 
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MALAWI   Wir setzen uns dafür ein, dass Mädchen 
und Jungen früh gefördert werden und sich Eltern 
und ganze Gemeinden für die Bildung der Kinder 
einsetzen. Damit kein Kind mehr vorzeitig die 
Schule abbricht.
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Sie können eine Treuhandstiftung alternativ auch 
als Verbrauchsstiftung gestalten. Im Gegensatz zur 
klassischen Stiftung, deren Kapitalstock erhalten 
bleibt, wird das Vermögen der Verbrauchsstiftung 
für den guten Zweck aufgebraucht. Die Stiftung 
bedient sich über einen begrenzten Zeitraum von 
mindestens zehn Jahren am Kapitalstock selbst, 
um einen endlichen Zweck zu fördern. Somit ver-
steht sich die Verbrauchsstiftung als Bindeglied  
zwischen einer klassischen Stiftung und einer 
Spende.

Warum eine Verbrauchsstiftung?
Die Gründe, sich für eine Verbrauchsstiftung zu 
entscheiden, sind vielfältig. Ein Motiv kann zum 
Beispiel sein, dass eine Region nach einer Natur-
katastrophe für mindestens zehn Jahre unter-
stützt wird, damit der Wiederaufbau gewährleistet 
werden kann. Vielleicht haben die Stifter auch ein 
bestimmtes Vorhaben im Sinn, das sie innerhalb 
eines bestimmten Zeitraumes verwirklichen möch-
ten. Eine weitere Möglichkeit ist, dass zwar der 
Wunsch nach einem gemeinnützigen Engagement 
vorhanden ist, das Stiftungskapital für eine andere 
Stiftungsform jedoch nicht ausreicht. 

Die Vorteile
Bei einer Verbrauchsstiftung stehen sowohl das 
Stiftungsvermögen als auch die Zinserträge für die 
Zweckverwirklichung zur Verfügung. Aus diesem 
Grund ist eine Verbrauchsstiftung auch weniger 
abhängig von der Lage der Finanzmärkte und deren  
Zinsgestaltung. Das unterscheidet sie klar von allen  
anderen Stiftungsformen. Die Verbrauchsstiftung 
kann außerdem ganz gezielt helfen, da der Mittel-
abfluss in Dauer und Höhe genau definiert ist.

In unserer schnelllebigen Welt ist es hilfreich, wenn 
flexibel gehandelt werden kann. Daher macht die 
Gestaltung der Satzung es auch möglich, eine 
Verbrauchsstiftung etwa in eine Treuhandstiftung 

oder in einen Stiftungsfonds umzuwandeln. In 
diesem Fall sind die Stiftungsgründer und Stiftungs- 
gründerinnen zu dem Entschluss gekommen, dass  
dieser Wechsel der bessere Weg ist, dem gemein-
nützigen Zweck zu dienen.

Dank der Flexibilität der Verbrauchsstiftung kann 
sie bereits im Mindestzeitraum von zehn Jahren 
viel bewirken – vielleicht mehr als eine andere 
Stiftungsform in diesem Zeitraum.

Gründung und Verwaltung gestalten sich ähnlich 
wie bei der Treuhandstiftung. Die Kindernothilfe- 
Stiftung berät Sie bei der Auswahl Ihres Herzens- 
projekts und steht als Ansprechpartnerin an Ihrer 
Seite. Sie erhalten jedes Jahr einen Bericht über 
die Fortschritte in Ihrem Projekt und stehen für 
Fragen jederzeit zur Verfügung.

Verbrauchsstiftung: 

Stiften auf Zeit 
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ECUADOR   In Guayaquil bekommen Kinder aus 
den Armenvierteln in einem Jugendzentrum warmes  
Essen, Nachhilfe und einen Ort zum Spielen. 
Besonders wichtig: Dass sie sich über Musik und 
Tanz mit ihren Wurzeln auseinandersetzen.

Sie möchten Ihre eigene Verbrauchs- 
stiftung gründen?
Gerne beraten und unterstützen wir 

Sie dabei! Sprechen Sie uns einfach an –  
unsere Kontaktdaten finden Sie auf Seite 22.
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INDIEN   Die Armut in Indien ist extrem. In unseren 
Schutzzentren in der Nähe von Mumbai finden 
Kinder, die auf der Müllkippe Govandi arbeiten, 
Zuflucht und bekommen regelmäßige Mahlzeiten.

Mit dem Stifterdarlehen bei der Kindernothilfe 
können Sie benachteiligte Kinder weltweit fördern –  
während das Geld weiterhin ihr Eigentum bleibt. 
Als Darlehensgeber*in stellen Sie uns einen Betrag 
ab 10.000 Euro als zinsloses Darlehen zur Verfü-
gung. Wir legen die Summe unter Beachtung des 
Ethik-Kodex der Kindernothilfe-Stiftung nachhaltig 
für Sie an. Die erwirtschafteten Erträge fließen in 
das von der Kindernothilfe-Stiftung ausgesuchte 
Projekt, das wir Ihnen vorab vorstellen. 

Jederzeit auszahlbar 
Nach einer Mindestlaufzeit von einem Jahr können 
Sie sich Ihr Darlehen mit einer Kündigungsfrist von  
drei Monaten jederzeit wieder zurückzahlen lassen.  
So entscheiden Sie selbst, wie lange Sie Ihre Hilfe 
wirken lassen. Diese Stiftungsform ist ideal für 
Menschen, die heute helfen können und gleichzeitig  
die Sicherheit wollen, in Zukunft auf das eigene Geld  
zurückgreifen zu können. Ein Stifterdarlehen kann 
problemlos in eine Zustiftung, einen Stiftungsfonds,  
eine Treuhandstiftung oder eine testamentarisch 
verfügte Schenkung umgewandelt werden. 

Sicherheit auch in Krisenzeiten
Jeder Darlehensvertrag ist mit einer Bürgschafts-
erklärung unserer Partnerbank versehen. So 
können wir auch in Krisenzeiten für die Sicherheit 
Ihres Geldes garantieren. 

Zinsen bringen große Wirkung
Viele Jahre war der Finanzmarkt von niedrigen Zin- 
sen geprägt. Dadurch waren auch die Erträge, die 
in die Projekte der Kindernothilfe-Stiftung geflossen  
sind, geringer. Doch nun scheint sich der Trend 
umzukehren. Nach Jahren der niedrigen Zinsen 
steigen die Erträge wieder. Das bedeutet, dass Ihr 
Stifterdarlehen nun besonders große Wirkung ent-
faltet. Denn: Je höher die Zinsen sind, desto mehr 
finanzielle Unterstützung kommt im Projekt an!

Das Stifterdarlehen: 

Helfen mit Geld-zurück-
Garantie 

Sie haben Fragen?
Gerne erläutern wir Ihnen im per-
sönlichen Gespräch unsere Anlage-

strategie und die Mittelverwendung. Sprechen 
Sie uns einfach an – unsere Kontaktdaten 
finden Sie auf Seite 22. 
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Das Leben lässt sich leider nicht auf Dauer fest-
halten – und gerade deshalb wünschen sich viele 
Menschen, dass etwas von ihnen bleibt. Mit einem 
Testament können Sie materiellen und ideellen 
Werten, Beziehungen und Wünschen, die Ihr Leben 
geprägt haben, Dauer verleihen.

Unsere Testamentsspender*innen bedenken die 
Kindernothilfe unter anderem aus Dankbarkeit für 
ein gutes Leben, um ihr bestehendes Engagement 
über den eigenen Tod hinaus fortzusetzen oder 
aufgrund fehlender Erb*innen im Verwandten- und 
Freundeskreis. 

Von der Erbschaftssteuer befreit 
Sie können den Kindernothilfe e. V. sowie die 
Kindernothilfe-Stiftung in Ihrem Testament be- 
denken. Beide sind gemeinnützig und damit von 
der Erbschaftssteuer befreit. Ihre Zuwendung –  
ob als Vermächtnis oder als Erbschaft – kommt 
der Arbeit in unseren Projekten ohne steuerliche 
Abzüge in vollem Umfang zugute. 

Ob Sie im Rahmen des Testaments stiften oder 
spenden, entscheiden Sie selbst: Bei der Testaments- 
spende fließen Ihre Mittel direkt in die Projekte der  
Kindernothilfe und werden dort verbraucht. Über- 
tragen Sie einen Teil Ihres Nachlasses in Form einer  
Zustiftung an die Kindernothilfe-Stiftung, entsteht 
– wie bei allen anderen Stiftungsformen auch –
eine langfristige Anlage, deren Erlöse dauerhaft
Kinder in Not fördern. Wird die Kindernothilfe als
Alleinerbin eingesetzt, übernimmt unser erfahrenes
Team die vollständige Abwicklung des Nachlasses.
Für uns stehen Diskretion und der letzte Wille eines
Verstorbenen stets im Mittelpunkt.

Ihr Testament:

Viel für Kinder in Not 
bewirken
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PERSPEKTIVE   Machen Sie mehr aus Ihrem 

Testament – zum Beispiel einen Schulabschluss 

für benachteiligte Mädchen und Jungen. 

Sie haben Fragen?
Gerne klären wir im persönlichen
Gespräch mit Ihnen alle offenen 

Fragen zum Thema „Erbschaft und Testament“. 
Sprechen Sie uns einfach an – unsere Kontakt-
daten finden Sie auf Seite 22. 

i
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Transparenz im Umgang mit den anvertrauten 
Spenden- und Stiftungsgeldern ist für uns selbst-
verständlich. Dafür veröffentlichen wir unseren 
detaillierten Jahresbericht und werden zudem jähr- 
lich von einer unabhängigen Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft geprüft. Die Kindernothilfe-Stiftung 
verfolgt stets das Ziel, maximale Erfolge für Kinder 
in Not zu erreichen – und dabei gleichzeitig die Ver- 
waltungskosten so gering wie möglich zu halten. 

Gezielte Werbemaßnahmen sind essentiell, weil 
sie dazu beitragen, den Kapitalstock wachsen zu 
lassen: So können wir im Folgejahr noch mehr für 
benachteiligte Kinder erreichen. Diese Werbe-
maßnahmen müssen jedoch messbar, effizient 
und in einem gesunden Verhältnis zum Gesamt-
volumen der Stiftung stehen. 

Dass die Kindernothilfe dies erreicht, bestätigt 
das Spendensiegel des Deutschen Zentralinstituts 
(DZI) für soziale Fragen. Es wird der Kindernothilfe 
seit 1992 jährlich verliehen.

Die Kindernothilfe-Stiftung verfügt über strenge 
Anlagerichtlinien. Der überwiegende Teil des Stif-
tungsvermögens ist in einem ausschließlich für die 
Kindernothilfe aufgelegten Spezialfonds investiert. 
Die Kapitalanlagen müssen sozialen, menschen-
rechtlichen und ökologischen Kriterien genügen.

Ausschlusskriterien für Unternehmen: 
- Kinderrechtsverletzungen
- Menschenrechtsverletzungen
- Arbeitsrechtsverletzungen
- Geächtete Waffen

Ausschlusskriterien für Staaten:
- Systematische Verletzung der Kinder- und

Menschenrechte
- Vollzug der Todesstrafe
- Hoher Grad an Korruption
- Unverhältnismäßig hohe Rüstungsausgaben
- Einsatz von Kindersoldaten
- Nicht-Ratifizierung des Kyoto-Protokolls

und des Nachfolgeabkommens
- Verpachtung oder Veräußerung großer Agrar- 

flächen („Land Grabbing“) an ausländische
Regierungen oder Investoren für den Anbau
von Nahrungsmitteln und Energiepflanzen für
den Export

Die Kindernothilfe-Stiftung stellt sicher, dass Ihr 
Geld mit Bedacht und sehr sicher angelegt wird. 
Auch in Zeiten von hoher Inflation lassen wir uns 
nicht zu Spekulationen hinreißen. „Konservativ in-
vestieren“ ist in diesem Fall unsere Leitlinie. Damit 
Ihr Engagement auch sicher Früchte trägt – für die 
Kinder weltweit.
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HILFE ZUR SELBSTHILFE   In zahlreichen Ländern  

Afrikas unterstützen wir Frauen-Selbsthilfegruppen.  

Wir sind überzeugt: Starke Frauen ziehen starke 

Kinder groß. Zum Wohle der ganzen Gemeinschaft. 

Transparenz:

Maximale Erfolge für 
Kinder in Not

Gerne senden wir Ihnen ausführliche 
Informationen zu unserer Anlage-
strategie zu. i

Mittelverwendung 2021:

  97 % Stifterwille und 
Projektausgaben 
(Vorjahr: 95 %)

    2 % Verwaltung 
(Vorjahr: 3 %)

  1 % Fundraising /  
Stifterservice
(Vorjahr: 2 %) 

97 %

2 % 1 %
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Die Kindernothilfe-Stiftung: 

Ich berate Sie gern! Fo
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Wir stehen Ihnen telefonisch und per E-Mail zur Verfügung:
Montag bis Freitag von 10 bis 16 Uhr

Frederike Elter 
Telefon: 0203.7789-167
E-Mail: frederike.elter@kindernothilfe.de



24

Stand: 02/2023

Impressum

Kindernothilfe-Stiftung 
Düsseldorfer Landstraße 180 
47249 Duisburg 

Telefon: 0203.7789-111 
E-Mail: info@kindernothilfe.de
Fax: 0203.7789-118
www.kindernothilfe-stiftung.de

Stiftungskonto: 
Kindernothilfe-Stiftung
Bank für Kirche und Diakonie eG – KD-Bank 
IBAN: DE46 3506 0190 0000 2233 44 BIC: 
GENODED1DKD

MUSTER




